
September 2025 

 

III. Bestätigung des Telegraphenamtes 

 

an den Kunden 

 

für die Aufgabe eines Telegrammes 
 

 

Empfangsscheine (Quittungen) für Telegramme 

 
Die ersten, im Dezember 1851 errichteten Telegraphenbüros wurden, wenigstens was die 

Lokale anbelangte, mit den Postbüros vereinigt. Diese Massnahme erwies sich aber für die 

grossen Telegraphenstellen als unhaltbar; sie mussten nach einigen Wochen in eigne Lokale 

verlegt werden. Die kleinen Telegraphenstellen blieben dagegen mit der Post vereinigt. Der 

Dienst wurde meist durch das Postpersonal besorgt. Die Post- und Telegraphenverwaltungen 

waren zwei organisatorisch und finanziell völlig unabhängige Betriebe mit gegenseitiger 

Kostenverrechnung. Erst ab 1920 begann eine zögerliche Zusammenlegung der beiden 

Betriebe. 

Die Gebühren für die Empfangsscheine wurden erstmals im „Bundesgesetz über den 

telegraphischen Verkehr im Innern der Schweiz“ vom 22. Juni 1877 (In Kraft ab 1. Oktober 

1977) ausdrücklich geregelt: 

 

„Art: 26: Jeder Aufgeber ist berechtigt, gegen Erlegung einer Gebühr von 10 Rappen einen 

Empfangsschein, sowohl für die Depesche selbst, als für die bezogenen Gebühren zu 

verlangen“ 

 

Bereits vor 1877 wurde für einen Empfangsschein 10 Rappen verlangt. Diese Gebühr wurde 

immer in die Telegrammtaxe eingerechnet. Ein Empfangsschein für eine solche Rechnung ist 

aus dem Jahre 1863 bekannt. Die Empfangsscheingebühr wurde auf dem Vordruckformular zu 

den übrigen Positionen noch von Hand dazu gesetzt. Ein erster Empfangsschein mit der 

eingedruckten Gebühr von 10 Rappen ist ebenfalls aus dem Jahre 1863 bekannt. Frühere Daten 

sind nicht ausgeschlossen. 

 

Alle diese Empfangsscheine (Quittungen) sind selten. Die Katalogisierung ist wahrscheinlich 

unvollständig. Vorkommen könnten noch diverse französisch- und italienischsprachige 

Ausgaben aus der Frühzeit etc. 

 

 

Formular Nr. 04  --  Deutsch – Französisch – Italienisch 

 

 



Empfangsscheine (Quittungen) für Telegramme 

 
Die ersten, im Dezember 1851 errichteten Telegraphenbüros wurden, wenigstens was die 

Lokale anbelangte, mit den Postbüros vereinigt. Diese Massnahme erwies sich aber für die 

grossen Telegraphenstellen als unhaltbar; sie mussten nach einigen Wochen in eigne Lokale 

verlegt werden. Die kleinen Telegraphenstellen blieben dagegen mit der Post vereinigt. Der 

Dienst wurde meist durch das Postpersonal besorgt. Die Post- und Telegraphenverwaltungen 

waren zwei organisatorisch und finanziell völlig unabhängige Betriebe mit gegenseitiger 

Kostenverrechnung. Erst ab 1920 begann eine zögerliche Zusammenlegung der beiden 

Betriebe. 

Die Gebühren für die Empfangsscheine wurden erstmals im „Bundesgesetz über den 

telegraphischen Verkehr im Innern der Schweiz“ vom 22. Juni 1877 (In Kraft ab 1. Oktober 

1977) ausdrücklich geregelt: 

 

„Art: 26: Jeder Aufgeber ist berechtigt, gegen Erlegung einer Gebühr von 10 Rappen einen 

Empfangsschein, sowohl für die Depesche selbst, als für die bezogenen Gebühren zu 

verlangen“ 

 

Bereits vor 1877 wurde für einen Empfangsschein 10 Rappen verlangt. Diese Gebühr wurde 

immer in die Telegrammtaxe eingerechnet. Ein Empfangsschein für eine solche Rechnung ist 

aus dem Jahre 1863 bekannt. Die Empfangsscheingebühr wurde auf dem Vordruckformular zu 

den übrigen Positionen noch von Hand dazu gesetzt. Ein erster Empfangsschein mit der 

eingedruckten Gebühr von 10 Rappen ist ebenfalls aus dem Jahre 1863 bekannt. Frühere Daten 

sind nicht ausgeschlossen. 

 

Alle diese Empfangsscheine (Quittungen) sind selten. Die Katalogisierung ist wahrscheinlich 

unvollständig. Vorkommen könnten noch diverse französisch- und italienischsprachige 

Ausgaben aus der Frühzeit etc. 

 

 

Formular Nr. 4  --  Deutsch – Französisch – Italienisch 
 

 

04.DFI-1925 

 

             Titel  :  Empfangsschein  –  Reçu  –   Ricevuta 

                         
                            Spezialausgabe für Telegramme  - Formularnummer 4                           

                            Formular ohne Empfangsscheingebühr  

                            Format : unbekannt                             

                            Druckvermerk : keiner. 

                            Rückseite  :  unbekannt 

                            Verwendet in Küsnacht (Zürich)  ca. 12. 05.1925 

  

 



 
Abbildung: 04.DFI-1925  Quelle - Doku Egger 

 

 

                                                                                                                              --o--      12.00 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Formular Nr. 5.  --  Italienisch 

 
05.I. 1865(?)       Titel..: Ricevuta 

 

 
 

 

Formular Nr. 8.  --  Deutsch – Französisch 
 

08.D.1855     Titel  :  „EMPFANGSBESCHEINIGUNG“ 

 
                        Formular ohne Zumsteinnummer,  

                            da Scheingebühr (10 Rappen)   handschriftlich erfasst worden ist. 

 

                            Spezialausgabe für Telegramme  - Formularnummer 08                           

                            Format : ca. 15,0 * 17,4 cm                              

                            Druckvermerk : keiner 

                            Rückseite  :  unbedruckt 

                            Verwendet: in Urnäsch ? 1863  8. Juni / Stein 10.01.1874 

                            Scheingebühr :  10 Rappen  handschriftlich 

 

 

 



 
Abbildung: 08.D.1855 -  Quelle  Dokumentation Stutz 

 

 

                                                                                                                              --o--      35.00 

___________________________________________________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 



 

08.F.1855    Titel:  : „Récépissé“ 

 

 

 
 
Quelle: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular Nr. 10.  --  Deutsch 
 

 

 

 10.D.1869   Titel  :  „EMPFANGSBESCHEINIGUNG“   
                         
                            Spezialausgabe für Telegramme  - Formularnummer 10                           

                            Keine Ganzsache, sondern Formular 

                            Format : ca. 20,5 * 12,0 cm                              

                            Druckvermerk : keiner 

                            Rückseite  :  unbedruckt 

                            Verwendet: in Muri 1869 

                            Scheingebühr :  keine 

 

                            Der eigentliche Zweck dieses Formular war: ein Quittungsformular für die  

                            Rückzahlung zuviel verlangter Telegraphengebühren. 

 

                            Dieses Formular wurde aber „umgebogen“ als Quittung für die  

                            Nachforderung zu wenig   bezahlter Telegrafengebühren.  

 

                               

 

 
Abbildung : 10.D.1869   -  Quelle Sammlung Egger 

 

 

                                                                                                                              --o--      40.00 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Formular Nr. 14.  --  Deutsch – Französisch – Italienisch 
 

 

14.-DFI.1908 Gratis – Empfangsschein …… 

 

                        dreisprachiges Formular ohe Gebührenvermerk (Gratis)   

 

                       ohne Auflagevermerk 

 

                       Verwendet in Safenwil (AARGAU) 11. 1. 1908 

 

 
 

Abbildung: 14.DFI.1908  - Quelle - Sammlung Schätti 

 

 

                                                                                                                              --o--      20.00 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular Nr. 47. – Französisch 

 
 

47.F.1887     Titel  :  « Quittance »  
                     Formular ohne Scheingebühr, keine Zumsteinnummer      

                            Spezialausgabe für Telegramme  - Formularnummer 47 

                            Französische Ausgabe                           

                            Format : ca. 18,0 * 5,5 cm                              

                            Druckvermerk : keiner 

                            Rückseite  :  unbedruckt 

                            Verwendet: in Genève - Plainpalais 30.6.1887 / 3.8.1887 

                            Scheingebühr :  keine 

 

   

 
Abbildung:  47.F.1887  --  Quelle  Sammlung Egger / Barnier 

 

 

                                                                                                                              --o--      15.00 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Formular Nr. 446.08  --  Deutsch – Französisch – Italienisch 
 
Obschon diese Formulare auch als Telegramm-Taxen - Empfangsscheine verwendet wurden 

sind diese Formulare unter den normalen Empfangsscheinformularen vermerkt. 

  



 

             
Abbildung: 446.08.DFI-1976  - Quelle - Doku Egger 

 

 

                                                                                                                              --o--      12.00 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Franco gegen Empfangschein, franco contro ricevuta 
 

Wurde dieses Formular/Kuvert eventuell auf Wunsch dem Telegramm-Aufgeber zusammen 

mit dem Empfangsschein gratis abgegeben? Wenn ja in welcher Periode? Wie hoch war der 

Preis, wenn kein Empfangsschein vorlag? 

 

Wer kann weiter helfen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


